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Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse 

 

 

Beratungsfolge Öffentlichkeits-

status 

Aufgabe 

Betriebsausschuss für den Ei-

genbetrieb Abwasser 

öffentlich Vorberatung 

Samtgemeindeausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Samtgemeinderat Elm-Asse öffentlich Entscheidung 

 

 

Betr.: Gebührenkalkulation Schmutzwasser 2020 Eigenbetrieb 

Abwasserbeseitigung Asse 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Der beiliegenden Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wird zuge-

stimmt. Die Schmutzwassergebühr für den Zuständigkeitsbereich des 

Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse wird ab dem 01.01.2020 

auf 4,58 €/m³ Frischwasserverbrauch festgesetzt. 

 

 

 

 

Berichterstatter/in:  

 

Begründung: 

 

Aus der beiliegenden Gebührenkalkulation ergibt sich ein gestie-

gener Aufwand.  

 

Die Personalkosten erhöhen sich, da die Kosten der Büroarbeits-

plätze jetzt als Erstattungen verbucht werden. Als Personalkosten 

werden ausschließlich die Gehälter der im Außenbereich eingesetz-

ten Mitarbeiter erfaßt. Die Personalkosten für die Verwaltung 

werden in diesem Jahr vollständig als Verwaltungskosten verbucht. 

 

Die Aufwendungen für die Fremdleistungen erhöhen sich durch die 

Anpassung der Preise bei den Zuschlagsstoffen und gestiegenen 

Aufwendungen bei der Klärschlammentsorgung. 

 

Der weitere betriebliche Aufwand erhöht sich leicht, da die Sach- 

und Gemeinkosten der Büroarbeitsplätze jetzt bei den Personalkos-

ten veranschlagt sind. Hierdurch entfallen die bisher veran-

schlagten Verwaltungskosten. Gleichzeitig wird aber auf gestiege-

ne Strompreise verwiesen und die Preisentwicklung bei gewerbli-
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chen Leistungen. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jah-

ren fortsetzen. 

 

Der Abschreibungsaufwand wird an die Investitionskosten angepaßt. 

 

Die Eigenkapitalverzinsung vermindert sich jetzt auf 0,4944 % und 

ist der Entwicklung auf dem Kreditmarkt geschuldet. Die Zinsein-

sparungen hier wirken sich nicht mehr auf die Gebühren aus. 

 

Die Schmutzwassermenge wird an die Abrechnungsmengen der letzten 

Jahre angeglichen. 

 

Es wird gebeten, entsprechend der Vorlage zu beschließen. 

 

 

 

 

 

 

 
Regina Bollmeier 

 

Anlagen:  
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